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Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Kamen beschließt die als Anlage beigefügte " Dritte Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Erhebung von Gebühren für das Friedhofs- und Bestattungswesen in 
der Stadt Kamen " und billigt gleichzeitig die dieser Satzung zugrunde liegende Kalkulation 
der Gebührensätze. 
 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Die oben genannte Satzung gilt in derzeitiger Fassung seit dem 01.01.1998. Eine Anpas-
sung der Gebührensätze ist aufgrund des voraussichtlich im Jahr 2001 steigenden Gebüh-
renbedarfs sowie geringeren Gebührenerlösen (basierend auf bisherigen Gebührensätzen) 
im Vergleich zur Prognose des Jahres 2000 notwendig. Darüber hinaus soll durch Erwei-
terung der Nutzungsarten auf anonyme Beisetzungen und vorzeitige Rückgabe von Grab-
stellen den Bedürfnissen der Friedhofsnutzer Rechnung getragen werden. 
 
Die erheblichen Veränderungen innerhalb der Gebührenstruktur sind auf eine genaue Auf-
wandsanalyse des Fachbereiches Baubetriebshof zurückzuführen. Dementsprechend wurde 
der Gebührenbedarf mittels Äquivalenzzifferrechnung und Divisionskalkulation neu auf ein-
zelne Nutzungstatbestände umgelegt, was eine wesentliche Umschichtung zwischen den 
verschiedenen Nutzungsarten zur Folge hat. Da in den Vorjahren lediglich lineare Anpas-
sungen vorgenommen wurden, ohne den tatsächlichen Aufwand der in diesem Bereich 
tätigen Mitarbeiter zu analysieren und den Materialverbrauch zu kalkulieren, werden diese 
starken Verschiebungen notwendig. 
 

Der Bürgermeister
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Den grundlegenden Anteil an der Erhöhung des Gebührenbedarfs hat der Ansatz der Unter-
deckung aus der Betriebsabrechnung 1999 mit rund 79.000,-- DM. Jener Ansatz erfolgt 
erstmalig aufgrund einer Ergänzung im Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen 
(KAG NW). Dieses schreibt im § 6 Abs. 2 Satz 3 ff. vor, dass ab dem Jahr 1999 Kostenüber-
deckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes (als Ergebnis einer Betriebsabrechnung) 
innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen sind; Kostenunterdeckungen sollen in 
diesem Zeitraum ausgeglichen werden. Eine Nichtbeachtung dieser Sollvorschrift wäre auch 
aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Kamen schlecht vertretbar (kein Haushaltsaus-
gleich seit 1997). 
 
Diese Neuregelung und deren Auswirkung wurde bereits in der Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses am 19.09.2000 in der Mitteilungsvorlage 163/2000 dargestellt. 
 
Die zweite wesentliche Position, die zur Steigerung des Gebührenbedarfs beiträgt, ist die 
Veränderung der Sachkosten in Höhe von ca. 29.600,-- DM. Hier wirkt am stärksten der 
erstmalige Ansatz der Sachkosten zu den Personalkosten der Querschnittsbereiche mit ca. 
15.700,-- DM. Der Anteil wurde in Anlehnung an entsprechende KGSt-Gutachten ermittelt. 
Des Weiteren erhöht sich der Anteil des Sammelnachweises für Sachkosten um 5.200,-- 
DM. Die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigen um 
4.000,-- DM, die Bewirtschaftungskosten um 3.800,-- DM. 
 
Der Ansatz der kalkulatorischen Kosten erhöht sich leicht um rund 5.320,-- DM, hauptsäch-
lich durch die Baumaßnahme "Vordach an der Trauerhalle Kamen-Mitte". 
 
Positiv auf den Gebührenbedarf wirkt die Senkung der Personalkosten um ca. 17.800,-- DM. 
Gestiegene Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter - wegen genauerer Zuordnung der 
Tätigkeitsanteile für diese Einrichtung - (ca. 24.700,-- DM) sowie gesunkene für Arbeiter 
(42.500,-- DM) sind im Ergebnis Ursache für die Reduzierung. Damit wird dem Trend, dass 
die Nachfrage nach günstigeren Bestattungen (Urne) steigt, Rechnung getragen. Die Minde-
rung im Bereich der Personalkosten ist um so höher zu bewerten, da auch Tariferhöhungen 
von ca. 1,6 % kompensiert werden. 
 
Ein den Gebührenbedarf reduzierender Kostenanteil für "öffentliches Grün" wird seit dem 
01.01.1998 nicht mehr angesetzt. Nach objektiver Interpretation des Begriffes "öffentliches 
Grün" auf städtischen Friedhöfen der Stadt Kamen bleibt festzustellen, dass diese Friedhöfe 
- nach wie vor - lediglich dem Bestattungszweck dienen und die pflanzliche Gestaltung der 
Anlagen nur dazu dient, dem Ort die angemessene Würde zu verleihen. 
 
Die Gebührenberechnung für das Jahr 2001 weist letztlich einen Gebührenbedarf von 
1.107.594,-- DM aus. Bei der Ermittlung der Erlöse wurde im Vergleich mit den Zahlen der 
Vorjahre der vorgenannte Trend zur Urnenbeisetzung berücksichtigt. Bei bisherigen Gebüh-
rensätzen werden dann 937.092,-- DM als Erlöse erwartet. Damit wären 170.502,-- DM oder 
15,4 % des Gebührenbedarfs nicht gedeckt. 
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Zur Deckung des Gebührenbedarfs ist eine Anpassung der Gebührensätze wie folgt  
notwendig: 
 
 

 
 
Wie einleitend erwähnt, wurden auch neue Nutzungstatbestände eingefügt. So soll die Mög-
lichkeit der anonymen Beisetzung geschaffen werden. Diese Beisetzungsart wird von den 
Bürgern zunehmend nachgefragt. Für solche Gräber ist Pflegeaufwand durch den Friedhofs-
betreiber notwendig, der ansonsten von den Nutzern selbst aufgebracht wird. 
 
Des Weiteren wurden nun Satzungsregelungen geschaffen, die es Nutzern ermöglichen, 
Grabstellen vor Ablauf der Nutzungszeit zurückzugeben. 
 

Gebühren für die Überlassung von Gräbern bisher neu
Abweichung 

in DM
Abweichung 

in %
Reihengräber
  - Kinder bis 5 Jahre 200,00 551,00 351,00 175,5
  - Kinder bis 5 Jahre, anonym (neu) 938,00
  - über 5 Jahre alte Personen 650,00 1.480,00 830,00 127,7
  - über 5 Jahre alte Personen, anonym (neu) 2.520,00
  - Urnen 200,00 376,00 176,00 88,0
  - Urnen, anonym (neu) 271,00
W ahlgräber
  - W ahlgräber je Stelle 1.810,00 2.076,00 266,00 14,7
  - Urnengräber je Stelle 770,00 580,00 -190,00 -24,7 

Friedhofsunterhaltungsgebühr/Jahr/Stelle 20,00 33,50 13,50 67,5

Bestattungs- und Aufbewahrungsgebühren
Leichenaufbewahrung in einer Zelle / Tag 65,00 86,80 21,80 33,5
  - höchstens jedoch 325,00 434,00 109,00 33,5
Für die Bestattung eines Verstorbenen
  - Kinder bis 5 Jahre 310,00 154,00 -156,00 -50,3 
  - über 5 Jahre alte Personen 640,00 391,00 -249,00 -38,9 
  - Urnen 210,00 125,00 -85,00 -40,5 

Gebühren für das Aus- und Umbetten von erdbestatteten Leichen und Aschenurnen
Ausbetten einer Leiche
  - Kinder bis 5 Jahre 1.210,00 1.100,00 -110,00 -9,1 
  - über 5 Jahre alte Personen 2.330,00 2.800,00 470,00 20,2
  - Urnen 340,00 510,00 170,00 50,0
Ausbetten und W iederbestatten einer Leiche auf dem selben Friedhof
  - Kinder bis 5 Jahre 1.520,00 1.510,00 -10,00 -0,7 
  - über 5 Jahre alte Personen 3.030,00 3.830,00 800,00 26,4
  - Urnen 560,00 700,00 140,00 25,0

Benutzung der Trauerhalle und des Obduktionsraumes
Nutzung der Trauerhalle 515,00 460,00 -55,00 -10,7 
Nutzung des Obduktionsraumes
  - für Sezierungen 683,00 386,00 -297,00 -43,5 
  - zum W aschen einer Leiche 112,00 193,00 81,00 72,3

Gebühren für sonstige Leistungen (neu)
Pflege von vor Ablauf der Nutzungszeit zurückgegebenen Grabstellen je Jahr Restlaufzeit/Stelle bei Rest-ND > 5 J.
Reihengräber
  - Kinder bis 5 Jahre 59,80
  - über 5 Jahre alte Personen 84,20
  - Urnen 44,70
W ahlgräber
  - W ahlgräber je Stelle 89,40
  - Urnengräber je Stelle 55,00
Vorzeitige Rücknahme einer Grabstelle bei Rest-ND <= 5 Jahre 104,00
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Bei einer Satzungsänderung mit den vorgenannten Gebührensätzen für das Jahr 2001 
werden Gesamterlöse in Höhe von 1.107.410,-- DM erwartet. Der Gebührenbedarf wäre 
dann lediglich um 184,-- DM nicht gedeckt. 
 
Die Berechnungen, die obige Gebührensätze begründen, sind samt Erläuterungen als 
Anlage beigelegt. 
 
 
Anlagen 
 
- Satzungsänderung ab 01.01.2001 zur gültigen Gebührensatzung Bestattungswesen 
- gültige Gebührensatzung Bestattungswesen 
- Gebührensatzberechnung für das Jahr 2001 einschließlich Erläuterungen 
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